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Bericht zum Jahresabschluss  
Prüfungsurteil  
Wir haben den Jahresabschluss der BKS Bank AG, 
Klagenfurt, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezem-
ber 2022, der Gewinn- und Verlustrechnung für das 
an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie 
dem Anhang, geprüft.  

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte 
Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und 
vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- 
und Finanzlage zum 31. Dezember 2022 sowie der Er-
tragslage der Gesellschaft für das an diesem Stichtag 
endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den 
österreichischen unternehmensrechtlichen Vorschrif-
ten und dem Bankwesengesetz.  

Grundlage für das Prüfungsurteil  
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstim-
mung mit der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (im Fol-
genden EU-VO) und mit den österreichischen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwen-
dung der International Standards on Auditing (ISA). 
Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften 
und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkei-
ten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weiterge-
hend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft 
unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichi-
schen unternehmensrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen 
beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns bis zum Datum des Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungs-
urteil zu diesem Datum zu dienen.  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte  
Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche 
Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Er-
messen am bedeutsamsten für unsere Prüfung des 
Jahresabschlusses des Geschäftsjahres waren. Diese 
Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer 
Prüfung des Jahresabschlusses als Ganzes und bei 
der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berück-
sichtigt, und wir geben kein gesondertes Prüfungsur-
teil zu diesen Sachverhalten ab.  

Werthaltigkeit von Forderungen an Kunden  
Sachverhalt und Problemstellung  

Im Jahresabschluss werden zum 31. Dezember 2022 
Forderungen an Kunden iHv EUR 7.233 Mio ausgewie-
sen.  

Der Vorstand beschreibt den Prozess zur Überwa-
chung des Kreditrisikos und die Vorgehensweise für 
die Ermittlung der Wertminderungen im Anhang im 
Abschnitt Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den/Risikovorsorge. 

Die Bank hat zur Bestimmung der erwarteten Kredit-
verluste Prozesse zur Identifikation von Ausfallsereig-
nissen und von signifikanten Kreditrisikoerhöhungen 
implementiert. Die Berechnung der Wertberichtigung 
für ausgefallene, individuell signifikante Kreditforde-
rungen basiert auf den nach gewichteten Szenarien 
erwarteten Rückflüssen. Diese sind von der Einschät-
zung der wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des 
jeweiligen Kunden, der Bewertung von Kreditsicherhei-
ten sowie der Schätzung der Höhe und des Zeit-
punkts der daraus abgeleiteten Rückflüsse beein-
flusst. Die Wertberichtigung für ausgefallene, 
individuell nicht signifikante Forderungen wird als Pro-
zentsatz der unbesicherten Forderungshöhe auf Basis 
von Erfahrungswerten ermittelt.  

Bei nicht ausgefallenen Forderungen wird der erwar-
tete Kreditverlust der nächsten zwölf Monate oder – 
bei einer wesentlichen Erhöhung des Kreditrisikos seit 
Erstansatz – der erwartete Kreditverlust über die ge-
samte Restlaufzeit bilanziert (Stufe 1 und Stufe 2). 

Bei der Ermittlung des erwarteten Kreditverlustes sind 
umfangreiche Schätzungen und Annahmen sowie die 
Ausübung von Ermessenspielräumen erforderlich. 
Diese umfassen neben der Identifikation von Aus-
fallsereignissen die Ausfallwahrscheinlichkeiten, Ver-
lustquoten und Forderungshöhen bei Ausfall. Bei der 
Ermittlung werden Ratings, gegenwartsbezogene und 
zukunftsgerichtete Informationen, sowie erwartete zu-
künftige Rückzahlungen berücksichtigt.  

Die Beurteilung der Werthaltigkeit von Forderungen 
an Kunden ist in allen angeführten Ausprägungen mit 
erheblichen Unsicherheiten und Ermessensspielräu-
men verbunden. Diese ergeben sich bei der Identifika-
tion eines Ausfallsereignisses oder einer signifikanten 
Erhöhung des Kreditrisikos sowie bei der Schätzung 
der erwarteten Cashflows bzw. bei der Ermittlung und 
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Aktualisierung von Rechenparametern, die diese ab-
bilden. Daher haben wir die Werthaltigkeit von Forde-
rungen an Kunden als besonders wichtigen Prüfungs-
sachverhalt bestimmt.  

Prüferisches Vorgehen 
Bei der Prüfung der Werthaltigkeit von Forderungen 
an Kunden haben wir insbesondere folgende Prü-
fungshandlungen durchgeführt:  

• Wir haben die Methodik zur Ermittlung der erwarte-
ten Kreditverluste erhoben und deren Konformität 
mit den Rechnungslegungsvorschriften beurteilt.  
 

• Wir haben die Dokumentation der Prozesse zur 
Überwachung der Kredite und zur Risikovorsorgebil-
dung analysiert und kritisch hinterfragt, ob diese 
Prozesse geeignet sind, Kreditausfälle zeitgerecht zu 
identifizieren und die Werthaltigkeit der Kundenfor-
derungen angemessen abzubilden. Wir haben dar-
über hinaus die Prozessabläufe erhoben und diesbe-
zügliche Schlüsselkontrollen in Hinblick auf deren 
Ausgestaltung und Implementierung unter Einbezie-
hung der relevanten IT-Systeme getestet sowie in 
Stichproben auf ihre Wirksamkeit überprüft. 
 

• Auf Basis einer nach Risikogesichtspunkten ermittel-
ten Stichprobe haben wir einzelne Kreditfälle geprüft. 
Bei ausgefallenen Krediten haben wir die Einschät-
zungen der Bank in Bezug auf die Höhe der erwarte-
ten Rückflüsse unter Berücksichtigung von Sicher-
heiten überprüft und untersucht, ob die in der 
Berechnung verwendeten Annahmen angemessen 
und von internen oder externen Nachweisen ableit-
bar sind. Für nicht ausgefallene Kredite haben wir 
untersucht, ob Indikatoren für das Vorliegen eines 
Ausfalls bestehen.  

•  
• Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten 

Kreditverluste für nicht ausgefallene Forderungen 
(Stufe 1 und Stufe 2) haben wir unter Beiziehung 
von Spezialisten die Plausibilität von Annahmen und 
die statistisch-mathematische Angemessenheit der 
verwendeten Modelle sowie die ordnungsgemäße 
Anwendung dieser Modelle überprüft. Dabei haben 
wir insbesondere die Annahmen im Zusammenhang 
mit zukunftsgerichteten Informationen untersucht. 
Weiters haben wir die Angemessenheit der Annah-
men zu den Parametern Ausfallwahrscheinlichkeit, 
Verlustquote und Forderungshöhe bei Ausfall sowie 
des Stufenzuordnungsmodells unter Berücksichti-
gung der Ergebnisse der bankinternen Validierungen 
überprüft sowie ausgewählte Rechenschritte nach-
vollzogen.  
 

• Zur Beurteilung der Angemessenheit der erwarteten 
Kreditverluste für ausgefallene individuell nicht be-
deutsame Forderungen haben wir Prozess und Me-
thodik der Berechnung, sowie der Überwachung der 
Angemessenheit der Prozentsätze erhoben und ge-
würdigt.  
 

• Abschließend wurde beurteilt, ob die Angaben zur 
Ermittlung der erwarteten Kreditverluste sowie zu 
den wesentlichen Annahmen und Schätzunsicher-
heiten im Anhang zutreffend sind.  

 

Hinweis auf einen sonstigen Sachverhalt - 
Vorjahresabschluss 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Ge-
sellschaft wurde von einem anderen Abschlussprüfer 
geprüft, der am 11. März 2022 einen uneingeschränk-
ten Bestätigungsvermerk zu diesem Jahresabschluss 
erteilt hat.  

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und 
des Prüfungsausschusses für den Jahresabschluss 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und dafür, dass 
dieser in Übereinstimmung mit den österreichischen 
unternehmensrechtlichen Vorschriften und dem 
Bankwesengesetz ein möglichst getreues Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die internen Kontrollen, die sie als not-
wendig erachten, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die 
gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig-
keit der Gesellschaft zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit – sofern einschlägig – anzugeben, sowie da-
für, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit anzuwenden, es sei denn, 
die gesetzlichen Vertreter beabsichtigen, entweder die 
Gesellschaft zu liquidieren oder die Unternehmenstä-
tigkeit einzustellen, oder haben keine realistische Al-
ternative dazu.  

Der Prüfungsausschuss ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft.  
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses  
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungs-
urteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit der EU-VO und mit den 
österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, 
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche fal-
sche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets auf-
deckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn von ihnen einzeln 
oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie die auf der Grundlage dieses Jahres-
abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entschei-
dungen von Nutzern beeinflussen.  

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung 
mit der EU-VO und mit den österreichischen Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die 
Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der 
gesamten Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermes-
sen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.  

Darüber hinaus gilt: 

• Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentli-
cher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken, 
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, 
die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, 
dass aus dolosen Handlungen resultierende we-
sentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultieren-
des, da dolose Handlungen kollusives Zusammen-
wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkei-
ten, irreführende Darstellungen oder das Außer-
kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.  
 

• Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Ab-
schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 
um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit des internen Kontrollsystems der Gesellschaft 
abzugeben.  
 

• Wir beurteilen die Angemessenheit der von den ge-
setzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-
gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von 
den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätz-
ten Werte in der Rechnungslegung und damit zu-
sammenhängende Angaben.  
 

• Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemes-
senheit der Anwendung des Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf der 
Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die er-
hebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwer-
fen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss auf-
merksam zu machen oder, falls diese Angaben un-
angemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestäti-
gungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können  
jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zur Folge haben.  
 

• Wir beurteilen die Gesamtdarstellung, den Aufbau 
und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich 
der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-
grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse 
in einer Weise wiedergibt, dass ein möglichst ge-
treues Bild erreicht wird.  

•  

Wir tauschen uns mit dem Prüfungsausschuss unter 
anderem über den geplanten Umfang und die ge-
plante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie 
über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kon-
trollsystem, die wir während unserer Abschlussprü-
fung erkennen, aus. Wir geben dem Prüfungs-
ausschuss auch eine Erklärung ab, dass wir die rele-
vanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Un-
abhängigkeit eingehalten haben, und tauschen uns 
mit ihm über alle Beziehungen und sonstigen Sach-
verhalte aus, von denen vernünftigerweise angenom-
men werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhän-
gigkeit und – sofern einschlägig – damit 
zusammenhängende Schutzmaßnahmen auswirken.  
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Wir bestimmen von den Sachverhalten, über die wir 
uns mit dem Prüfungsausschuss ausgetauscht haben, 
diejenigen Sachverhalte, die am bedeutsamsten für 
die Prüfung des Jahresabschlusses des Geschäftsjah-
res waren und daher die besonders wichtigen Prü-
fungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sach-
verhalte in unserem Bestätigungsvermerk, es sei 
denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften schlie-
ßen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus oder 
wir bestimmen in äußerst seltenen Fällen, dass ein 
Sachverhalt nicht in unserem Bestätigungsvermerk 
mitgeteilt werden sollte, weil vernünftigerweise erwar-
tet wird, dass die negativen Folgen einer solchen Mit-
teilung deren Vorteile für das öffentliche Interesse 
übersteigen würden.  

Bericht zum Lagebericht 
Der Lagebericht ist aufgrund der österreichischen un-
ternehmensrechtlichen Vorschriften darauf zu prüfen, 
ob er mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und 
ob er nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt wurde.  

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind ver-
antwortlich für die Aufstellung des Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den österreichischen unterneh-
mensrechtlichen Vorschriften.  

Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit 
den Berufsgrundsätzen zur Prüfung des Lageberichts 
durchgeführt.  

Urteil  
Nach unserer Beurteilung ist der beigefügte Lagebe-
richt nach den geltenden rechtlichen Anforderungen 
aufgestellt worden, enthält zutreffende Angaben nach 
§ 243a UGB und steht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss.  

Erklärung  
Angesichts der bei der Prüfung des Jahresabschlus-
ses gewonnenen Erkenntnisse und des gewonnenen 
Verständnisses über die Gesellschaft und ihr Umfeld 
wurden wesentliche fehlerhafte Angaben im Lagebe-
richt nicht festgestellt.  

Zusätzliche Angaben nach Artikel 10 der EU-VO  
Wir wurden von der Hauptversammlung am 17. Mai 
2021 als Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 
2022 endende Geschäftsjahr gewählt und am 16. Juni 
2021 vom Aufsichtsrat mit der Durchführung der Ab-
schlussprüfung beauftragt. Außerdem wurden wir von 
der Hauptversammlung am 25. Mai 2022 bereits für 
das darauffolgende Geschäftsjahr als Abschlussprüfer 
gewählt und am 12. Juli 2022 vom Aufsichtsrat mit der 
Abschlussprüfung beauftragt. Wir sind seit dem 31. 
Dezember 2022 endenden Geschäftsjahr Abschluss-
prüfer der Gesellschaft.  

Wir erklären, dass das Prüfungsurteil im Abschnitt 
„Bericht zum Jahresabschluss“ mit dem zusätzlichen 
Bericht an den Prüfungsausschuss nach Art 11 der 
EU-VO in Einklang steht. Wir erklären, dass wir keine 
verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Art 5 Abs 1 
der EUVO erbracht haben und dass wir bei der 
Durchführung der Abschlussprüfung unsere Unab-
hängigkeit von der Gesellschaft gewahrt haben.  

Auftragsverantwortlicher Wirtschaftsprüfer 
Der für die Abschlussprüfung auftragsverantwortliche 
Wirtschaftsprüfer ist Mag. Wolfgang Wurm. 

 

Wien, 10. März 2013 

 




